








3. Lernerfolgskontrollen und Schülerleistungen in nicht schriftlichen Fächern 

3.1 Bewertungsgrundlagen 

Zur Bewertung der Leistung sollen je nach Fach insbesondere herangezogen 
werden 

- die unter Nummer 2 genannten Formen der Lernerfolgskontrollen und 
Schülerleistungen, 

- Durchführung und Präsentation eines Schülerexperimentes, 

- die Qualität einer künstlerischen Arbeit, 

- sportliche Leistungen, 

- Leistungen bei einer schriftlichen Überprüfung. 

3.2 Zweck und Bedeutung von schriftlichen Überprüfungen 

Schriftliche Überprüfungen unterscheiden sich nach Art und Umfang der 
AufgabensteIlung und Anspruchshöhe sowie ihrem Gewicht für die Bildung der 
Zeugnisnote wesentlich von Klassenarbeiten in schriftlichen Fächern. In 
Verbindung mit der Beurteilung mündlicher Leistungen, der Hausaufgaben 
sowie der Qualität vielfältiger sonstiger Lernerfolgskontrollen und 
Schülerleistungen können sie in den nicht schriftlichen Fächern dazu beitragen, 
die Bewertungsgrundlagen für die Bildung der Zeugnisnote zu ergänzen. 
Schriftliche Überprüfungen sind nur in nicht schriftlichen Fächern zulässig. 

Es ist unzulässig, in den nicht schriftlichen Fächern die Zeugnisnote 
ausschließlich oder überwiegend aus der in der schriftlichen Überprüfung 
erreichten Teilnote der Schülerin oder des Schülers herzuleiten. Bei der Bildung 
der Zeugnisnote müssen vielmehr alle Leistungen im Fach berücksichtigt 
werden. 

3.3 Anzahl der schriftlichen Überprüfungen 

Schriftliche Überprüfungen 

- sind in den Klassenstufen 1 bis 6 nicht zulässig, 

- sollen in den Klassenstufen 7 bis 9 - außer im Fach Sport - einmal im 
Halbjahr durchgeführt werden, 

- müssen pro Schulhalbjahr und Fach - außer Sport - in Klassenstufe 10 
einmal durchgeführt werden. 
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3.4 Umfang und Dauer von schriftlichen Überprüfungen 

Eine schriftl iche Überprüfung bezieht sich auf einen für die Schülerin oder den 
Schüler überschaubaren, in sich zusammenhängenden Unterrichtsstoff, der 
über den Zeitraum der letzten sechs Unterrichtsstunden nicht hinausgehen soll. 
Sie soll neben Kenntnis- vor allem Verständnisfragen umfassen. Die Aufgaben 
sind so zu stellen, dass sie in maximal 30 Minuten zu bewältigen sind. In 
Klassenstufe 10 kann sich der Unterrichtsstoff auf den Zeitraum der letzten acht 

. Unterrichtsstunden beziehen; die Arbeitsdauer kann bis zu 45 Minuten 
betragen. 

3.5 Ankündigung, Rückgabe und Bewertung von schriftlichen Überprüfungen 

Der genaue Termin fü r eine schriftliche Überprüfung ist spätestens eine Woche 
vorher anzukündigen. Auf eine Ankündigung kann im Einzelfall im 
Einvernehmen mit der Schulleitung verzichtet werden. Diese Entscheidung soll 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Schriftliche Überprüfungen sind gleichmäßig über das Schuljahr zu verteilen. 
Ihre Häufung insbesondere vor den Zeugniskonferenzen ist zu vermeiden. An 
einem Tag darf je Klasse nicht mehr als eine, in einer Woche dürfen je Klasse 
nicht mehr als drei schriftliche Überprüfungen durchgeführt werden. Die Anzahl 
der in einer Woche zulässigen schriftlichen Überprüfungen verringert sich um 
die Zahl der in der betreffenden Woche geschriebenen Klassenarbeiten. An 
einem Tag, an dem eine Klassenarbeit geschrieben wird, darf keine schriftliche 
Überprüfung stattfinden. In besonders begründeten Fällen kann die 
Schulleitung eine Ausnahme gestatten. 

Schriftliche Überprüfungen müssen grundsätzlich innerhalb von acht 
Unterrichtstagen korrigiert und benotet zurückgegeben werden . In begründeten 
Ausnahmefällen kann die Schulleitung die Frist verlängern. 

3.6 Nummer 1.2 Abs. 7 bis 13 und Nummer 1.3 gelten entsprechend. 

4. Nachweis der Bewertung von Klassenarbeiten sowie anderen Lern­
erfolgskontrollen und Schülerleistungen in schriftlichen und nicht 
schriftlichen Fächern 

Die Ergebnisse aller Klassenarbeiten sowie der anderen Lernerfolgskontrollen 
und Schülerleistungen sind von der Lehrkraft schriftlich festzuhalten. Auf § 21 
Abs. 2 und § 36 Abs. 2 des Schulmitbestimmungsgesetzes sowie auf die 
Notendefinition in den jeweiligen Zeugnis- und Versetzungsordnungen wird 
verwiesen. 

5. Nichtteilnahme an Klassenarbeiten und schriftlichen Überprüfungen 

Wenn keine ausreichende Grundlage für die Beurteilung der Leistungen 
einzelner Schülerinnen und Schüler vorhanden ist, kann die Lehrkraft bei 
diesen die Nachholung einer Klassenarbeit anordnen. Sie kann auch die 
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Nachholung einer schriftlichen Überprüfung anordnen, wenn im jeweil igen 
Einzelfall die sonstigen Lernerfolgskontrollen und Schülerleistungen nicht 
genügen, um die Leistungen hinreichend beurteilen zu können. 

Die Vorschriften zu dem Verfahren bei Leistungsverweigerung und für Fälle 
entschuldigter Schulversäumnisse bleiben unberührt. 

6, Anzahl der Klassenarbeiten 

Die Anzahl der Klassenarbeiten, die nur aus besonderen Gründen mit 
Zustimmung der Schulleitung unterschritten werden darf, wird in den 
nachstehenden Nummern 6.1 bis 6.8 festgelegt. 

Aus besonderen Gründen kann eine Lehrkraft mit Zustimmung der Schulleitung 
die Zahl der Klassenarbeiten im Einzelfall überschreiten. 

6,1 Grundschulen 

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

---.-------1--- .--.------- ------,.--.---.. - .... ---

Klassenstufe 

Deutsch 

Schriftliche 
Darstellung 

Lesekompetenz 

Diktat 

Rechtschreib­
und Grammatik· 
überprüfung 

1 2 3 4 

4 4 
-_ .. _ .......................... _- - -........................ .. _ .. _ . ... _ .......... _._ .. ................ ............ .. 

2 2 

~-'-----l--

6 4 4 

I·· .. ······ .......... ·· ···· · ... ·············· + ........ -....................... -I'" ............................................ ...... . ...................... . - ....... .. 

2 2 

---.---t---. -.-----1- ------1------+----.--.-

Mathematik 6 6 6 
. ___ ._._. __ ..... _ .. _ ..... _ .... _ ...... _ .. __ .. _ .... _ .. _ ... _ ....... _ .. _ ... __ ....... __ ••• L. ...... _ ...... ___ .... L .......... _ .. _._ .............. .1 
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6.2 Erweiterte Realschulen 

-

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

-

Klassenstufe 5 6 7 8 9 10 

--H~ -'-'-n'-
M 

-----.;-l"-··-·,,·li'~--H ,M 
---" .•. -._-_.-. ..,--

H M 

Deutsch 6 6 5a 5a 5 5 4 5 4 

Mathematik 6 6 5 5 I 58 58 4 5 4 

1------- -

i. Sb Sb 5b 5b 4 b 5b 4b 5 ab 4 
Fremdsprache I 

1---------- -"_-'--'0_- -
___ 1 _ _ _ ._- f--

2. --- --- --- 5b --- 5b --- 5b 4 
Fremdsprache 

= auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses bezogener Bildungsgang 
= auf den Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses bezogener Bildungsgang 

Anmerkungen: 
a) gegebenenfalls davon eine landeszentrale Vergleichsarbeit 
b) An die Stelle einer dieser Klassenarbeiten können Formen mündlicher Leistungsmessung 

treten. 

6.3 Erweiterte Realschulen in Abendform 

6.3.1 auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses bezogener Bildungsgang 

Fach Anzahl der Klassenarbeiten 

Deutsch 3 

Mathematik 3 
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6.3.2 auf den Erwerb des mittleren Bi ldungsabschlusses bezogener 
Bildungsgang 

Anzahl der Klassenarbeiten 

_ .. --------_ .. _. __ .. _------.,-----_ .. _---_ .. _ ... _._------ ----_._- --_ .. _-----------_._-----------------------

Fach Probehalbjahr Oberstufe 
und Unterstufe 

Deutsch 6 4 

--~_.'"- - -------_._----- --1------------------------

Mathematik 6 4 

------- --

Fremdsprache 6 4 

6.4 Gesamtschulen 

- - -

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

f----- -- - ----- --- ------

Klassenstufe S 6 7 8 9 10 

r~r~~ 
--

G- EtA-
Ku Kurs 

rs* ** rs* ** 

I ------- ----------- - - - -------- _.-- --------
-~--

----------r---· ----.---

Deutsch 6 6 S3 S 4 S 4 

------------- _.- ._--
I 

Mathematik 6 6 S I S' 4 S 4 

-
1. 6b 6b Sb 4b Sb 4b S'b 4 
Fremdsprache 

2. --- --- Sb Sb 4bc 4 
Fremdsprache I 

! 

*G-Kurs = Grundkurs **E/A-Kurs = Erweiterungskurs/Aufbaukurs 
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Anmerkungen: 
a) gegebenenfalls davon eine landeszentrale Vergleichsarbeit 
b) An die Stelle einer dieser Klassenarbeiten können Formen mündlicher Leistungsmessung 

treten. 
c) SchOlerinnen und Schüler, die nicht am Verfahren zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 

teilnehmen, schreiben eine weitere Klassenarbeit. 

6.5 Gymnasien der achtjährigen Form 

,---------r- -----------.. ------------------------, 

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

Klassenstufe 5 6 7 8 9 10 

Deutsch 6 6 5 5 4 

- ·- ·-.. --------f-----.. +-----+---------------+----i----·--

1. Fremdsprache S" 4 

Weitere Fremd­
sprache (ab KI. 10) _+---~= _ ,-+--4, 
Mathematik 

Physik (math. - I 
naturwiss. Zweig) I 

Anmerkungen: 

6 6 5 
I 

a) gegebenenfalls davon eine landeszentrale Vergleichsarbeit 

5a 5 4 

4 4 

b) An die Stelle einer dieser Klassenarbeiten können Formen mündlicher Leistungsmessung 
treten. 
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6.6 Schulen fü r Lernbehinderte 

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

Klassenstufe 1!2 3 4 5 6 7 8 
._--f---- ------------ ---- -----f-------- --_ .. _-- ------- -----_._--

Deutsch 

Schriftliche --- --- --- 2 2 4 6a 

Darstellung 

---------- - ------------- ----1------ -~ •.. - _._-_._-

Diktat! --- 4 6 6 6 4 2a 

Recht-
schreib-
Überprüfung 

---
Mathematik 6 6 6 6 6 6a 

Anmerkung: 
a) Im Falle eines Betriebspraktikums kann in jedem der Fächer nach Entscheidung der 

Schulleitung in begründeten Ausnahmefällen eine Klassenarbeit entfallen_ 
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-----

6a 

2" 

6" 

6.7 Für geistig behinderte Schülerinnen und SchOier sind keine Klassenarbeiten 
vorgeschrieben, An den sonstigen Schulen für Behinderte gelten die unter 
Nummer 6. i genannten Zahlen für den Primarbereich sowie die unter 
Nummer 6.2 genannten Zahlen für den auf den Erwerb des 
Hauptschulabschlusses bezogenen Bi ldungsgang der Erweiterten Realschule. 
In der Klassenstufe 10 dieser Schulen sind für Gehörlose, Blinde und 
Sehbehinderte in Deutsch, Mathematik und der Fremdsprache jeweils vier 
Klassenarbeiten vorgeschrieben; Gehörlose schreiben keine Klassenarbeiten 
in der Fremdsprache_ 

6 .S Auslaufend: Gymnasien der neunjährigen Form (bis zum Schuljahr 
2005/06 für die jeweils noch vorhandenen Klassenstufen) 

Fach Anzahl der Klassenarbeiten in den einzelnen Klassenstufen 

Klassenstufe 9 _10 

Deutsch 5 5 

1. Fremdsprache 

11 

I 
I 

i 



r-----.--.-.--..... - .-... -... - ----.--.-.---.. -.------... - .. -.. --.. --.--.-... ~~,-. 

2. Fremdsprache s" s" 

3. Fremdsprache 5" s" 
f-.- .. ------.------..... -. . .. --------.. --------------.-... - .. ---------- .---..... --.----.-.----.----- -.- .-.-.---.. ---.. -.... -

Mathematik 5 s 
-------------+------------------r---------------------
Physik (math.­
naturwiss. Zweig) 

Anmerkung: 

4 4 

a) An die Stelle giner dieser Klassenarbeiten können Formen mündlicher Leistungsmessung 
treten. 

Abschnitt 11 

Landeszentrale Vergleichsarbeiten 

1. Zweck und Bedeutung 

Landeszentrale Vergleichsarbeiten sollen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Erziehungsberechtigten die Möglichkeit geben, 
die schulischen Lernfortschritte zu überprüfen und den Lernbedarf für die 
einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler festzustellen. Sie berücksichtigen 
die länderübergreifend im Rahmen der Kultusministerkonferenz beschlossenen 
Bildungsstandards, dienen der Sicherung und Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität und unterstützen die langfristige Vorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler auf die schulischen Abschlüsse. Sie erlauben 
Rückschlüsse auf die Qualität und die Vergleichbarkeit der schulischen Arbeit 
und ermöglichen es somit, die Leistungsfähigkeit des Schulsystems zu 
evaluieren. Landeszentrale Vergleichsarbeiten haben zum Ziel, Lehrerinnen und 
Lehrer in einen dauernden Diskussionsprozess über ihre schulische Arbeit 
einzubeziehen und ihre Diagnosefähigkeit zu stärken. 

2. Durchführung, Umfang, Rückgabe und Bewertung 

Landeszentrale Vergleichsarbeiten können an Gymnasien, Erweiterten 
Realschulen und Gesamtschulen geschrieben werden. Sie treten an die Stelle 
der ersten Klassenarbeit des ersten Schulhalbjahres in Deutsch in Klassenstufe 
7, in Mathematik in Klassenstufe 8 und in der ersten Fremdsprache in 
Klassenstufe 9_ Die Schulaufsichtsbehörde teilt den Schulen die entsprechenden 
Termine in dem der Verg leichsarbeit vorausgehenden Schuljahr mit. 

Die landeszentralen Vergleichsarbeiten überprüfen die Kenntnisse und die 
Kompetenzen, über die die Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der 
geltenden Lehrpläne zum Ende des der Vergleichsarbeit vorausgehenden 
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Schuljahres verfügen müssen. Die Dauer der Arbeit umfasst in der Regel zwei 
Unterrichtsstunden. 

Die Korrekturvorgaben, der BewertungsschlOssel und der Korrekturzeitraum 
werden von der Schulaufsichtsbehörde festgelegt. Erreicht bei der Arbeit mehr 
als die Hälfte der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einer Klasse kein 
ausreichendes Ergebnis, so ist die Arbeit zu wiederholen, wenn keine triftigen 
Gründe entgegenstehen. Für die Wiederholung hat die Schule der Schulaufsicht 
eine neue Klassenarbeit zur Genehmigung vorzulegen. 

Die Schulaufsichtsbehörde kann sich die Arbeiten zur wissenschaftlichen 
Auswertung oder zur Überprüfung vorlegen lassen und Noten in schriftlich zu 
begründenden Fällen ändern. 

Die Richtlinien zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens vom 18. 
Dezember 1997 (GMB!. Saar 1998, S. 26) in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben unberührt. 

Schülerinnen und Schülern mit Körper- oder Sinnesbehinderungen können, ohne 
dass die fachlichen Anforderungen geringer bemessen werden, ihrer 
Behinderung Rechnung tragende äußere Erleichterungen und Hilfen gewährt 
werden (z. B. längere Bearbeitungszeit, Schreib- und Lesehilfen). 

Schülerinnen und Schüler, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, an 
der Vergleichsarbeit nicht teilnehmen können, erhalten einen Nachtermin, der 
von der Schulaufsichtsbehörde festgesetzt wird. Ob die Gründe für die 
Nichtteilnahme von der Schülerin oder dem Schüler zu vertreten sind , 
entscheidet die Schulleitung. 

Wird in einem Fach eine landeszentrale Vergleichsarbeit geschrieben, entfällt in 
diesem Fach in dem betreffenden Schuljahr die schulinterne Vergleichsarbeit 
nach Abschnitt I Nr. 1.4. 

Abschnitt 111 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

1. Dieser Erlass tritt am 1. August 2004 in Kraft. 

2. Zugleich tritt der Erlass betreffend Klassen- und Kursarbeiten sowie andere 
Lernerfolgskontrollen in schriftlichen und nicht schriftlichen Fächern der 
Klassenstufen 1 bis 10 der allgemein bildenden Schulen vom 28. Januar 1999 
(GMB!. Saar S. 45; 189), zuletzt geändert durch den Erlass vom 4. Juli 2003 
(GMB!. Saar S. 291), außer Kraft. 

Ministerium 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

Im Auftrag 
Arend 
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